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Gab es bisher bei der Rücknahme von 
Paletten immer wieder Auseinander-
setzungen an der Laderampe, so gibt 
es jetzt eine eindeutigere Regelun-
gen. Alle Europaletten, die dem Stan-
dard „GS1 Asset Type 99993“ ent-
sprechen, sind im Einsatz frei 
verwendbar und untereinander 
tauschbar. GS1 steht für „Global 
Standards One“ und ist eine privat-
wirtschaftliche Organisation, die glo-
bale Standards zur Verbesserung von 
Wertschöpfungsketten definiert und 
auch umsetzt. GS1 Germany entwi-
ckelte diese allgemein gültigen Krite-
rien in einem branchenübergreifen-
den Gremium aus Handel und 
Industrie, Logistik und Paletten-
dienstleistern und veröffentlichte sie. 
Das bringt mehr Klarheit.

Welche Paletten dürfen im offenen 
Europaletten-Tauschpool getauscht 
werden? Welche Qualitätskriterien 
gelten für gebrauchte Paletten? Wel-
che Marken haben Zugang? Die Stan-
dardisierungsorganisation GS1 Ger-
many hat nach Abstimmung mit 
Vertretern der beteiligten Branchen 
die geltenden Normen und Regeln für 
Europaletten zusammengefasst, Kri-
terien vereinbart und in der Typbe-
schreibung für „GS1 Asset Type 
99993“ veröffentlicht. Europaletten 
sind demnach als gleichwertig anzu-
sehen und können im Europaletten-
Pool getauscht werden, wenn sie den 
festgelegten Kriterien entsprechen.

Die Kriterien der GS1-Typbeschrei-
bung für Europaletten:
•  Die Palette entspricht der DIN EN 

13698-1. 
•  Die Qualität von neuen Paletten 

wird durch definierte Anforderun-
gen an Herstellungsprozess und 
Eigenüberwachung gesichert. Die 
Fremdüberwachung durch eine un-
abhängige, externe Zertifizierungs-
organisation ist gewährleistet. 

•  Produktion und Reparatur erfolgen 
in lizenzierten Betrieben.

Europaletten: Standards 
ermöglichen freien Austausch

Lang-Lkw, sogenannte Gigaliner, dürfen bis auf weiteres nicht auf Luxemburgs 
Straßen unterwegs sein. © DEGENER

•  Gebrauchte Paletten werden nach 
GS1-Palettenposter klassifiziert. 
Als gebrauchsfähig eingestufte  
Paletten sind wiederzuverwenden 
entsprechend der Berufsgenossen-
schaftlichen Regeln für Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit 
(BGR 234/ProdSG).

•  Klassifizierte, gebrauchte Paletten 
können im offenen Tauschpool frei 
getauscht werden. 

Da die Paletten der Marken EPAL, UIC 
und WORLD diese Kriterien erfüllen, 
sind sie gleichwertig im Sinne der 
„GS1 Asset Type 99993“. 

Einem Tausch von gebrauchsfähigen 
Paletten dieser drei Marken steht  
damit nichts im Wege. Einzelne Palet-
ten-Organisationen und Marken-
inhaber haben keinen Einfluss auf 
den Palettentausch im offenen Pool. 
Der Austausch unterliegt damit der 
Selbstregulation des Marktes. 
Die GS1-Typbeschreibung für „Asset 

Type 99993“ definiert unter Berück-
sichtigung von logistischen und funk-
tionalen Gesichtspunkten die Quali-
tätskriterien für neue Vierwege- 
Flachpaletten (800 x 1200 Millimeter)  
aus Holz. Sie schreibt auch Vorgaben 
für den Herstellungsprozess und die 
Eigen- und Fremdüberwachung fest. 
Die Typbeschreibung wird auf der 
Website der GS1 beworben und öf-
fentlich angeboten. Sie kann auch 
per E-Mail angefordert werden (mehr-
weg@gs1-germany.de).

Für gebrauchten Paletten gilt die 
Qualitäts-Klassifizierung von GS1. In 
dem 2014 veröffentlichten Paletten-
poster ist geregelt, nach welchen  
Kriterien Paletten von „Neu“ über 
„Klasse A“, „Klasse B“ bis „Klasse C“ 
als gebrauchsfähig zu klassifizieren 
sind. Kennzeichen der Paletten-Orga-
nisationen WORLD, EPAL und UIC auf 
den Eckklötzen sind dabei möglich. 
Diese Paletten haben Zugang zum of-
fenen Tauschpool. 

Die ebenfalls im Poster, in der Abbil-
dung rechts zu sehen, gezeigten 
Mängel schließen im Gegenzug so-
wohl die Gebrauchsfähigkeit einer 
Palette, als auch ihre Tauschbarkeit 
aus. Das Poster steht zum Download 
unter www.gs1-germany.de parat. 

Die Typisierung der GS1 Germany 
baut auf die ECR-Anwendungs-
empfehlung „Neue Wege der Koope-
rativen (Euro-)Palettenbewirtschaf-
tung in Deutschland“ aus dem Jahr 
2014 auf. Beteiligt waren in verschie-
denen Projektgruppen unter ande-
rem Coca-Cola Erfrischungsgetränke 
AG, Bosch/Siemens, Henkel, EDEKA, 
REWE, Kelloggs, Mars, Nestlé,  
Procter & Gambler, Dachser, DHL, 
Kraftverkehr Nagel und viele mehr. 

 Im Zuge dieser Anwendungsempfeh-
lung ist das bekannte Poster zur Klas-
sifizierung der Palettenqualität ent-
standen. 

ANZEIGE

Weiterbildungsband 
„Ladungssicherung“
Der Band „Ladungssicherung“  
vermittelt dem Berufskraftfahrer 
praxisrelevantes Wissen rund um 
das Thema Ladung und Ladungs-
sicherung und versetzt ihn so in 
die Lage, die Beförderung sicher, 
sinnvoll und ökonomisch richtig 
durchzuführen. Das Ziel ist es, den 
Berufskraftfahrer zu befähigen, die 
Sicherheit der Ladung unter An-
wendung von Sicherheitsvor-
schriften, Normen und Richtlinien 
und durch die richtige Auswahl 
und Benutzung des Kraftfahrzeugs 
und den richtigen Sicherungsmit-
teln zu gewährleisten.

Dr. Thomas Goedecke  
und Rolf Dänekas

•  Rechtliche Grundlagen der 
Ladungssicherung

•  Physikalische Grundlagen

•  Arten der Ladungssicherung

•  Darstellung der Berechnungen

•  Fahrzeugaufbauten

•  Lastverteilungsplan

•  Hilfsmittel zur Ladungs-
sicherung

•  Gefahren

•  Sammelgut

•  Beispiele aus der Praxis

DEGENER BKF-Teilnehmerband
Ladungssicherung
Art.-Nr. 41104

Die BKF-Bibliothek Die BKF-Bibliothek

Band 4: Ladungssicherung (Güterkraftverkehr)

Rolf Dänekas · Dr. Thomas Goedecke

Das Aus- und Weiterbildungssystem für EU-Berufskraftfahrer

Das Buch

Band 4 „Ladungssicherung“ vermittelt dem Berufskraftfahrer praxisrelevantes Wissen rund um das Thema 
Ladung und Ladungssicherung und versetzt ihn so in die Lage, die Beförderung sicher, sinnvoll und ökonomisch 
richtig durchzuführen. Das Ziel ist es, den Berufskraftfahrer zu befähigen, die Sicherheit der Ladung unter Anwen-
dung von Sicherheitsvorschriften, Normen und Richtlinien und durch die richtige Auswahl und Benutzung des 
Kraftfahrzeugs und den richtigen Sicherungsmitteln zu gewährleisten.

Die Autoren

Rolf Dänekas, Jahrgang 1956
Von der Industrie- und Handelskammer zu Aachen öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für 
Ladungssicherung und Anschlagtechnik im Landverkehr. Fachkraft für Arbeitssicherheit, Gefahrgutbeauftragter, 
Ausbilder für Staplerfahrer und Kranfahrer und Havariekommissar.
Seit 1987 Mitglied im VDI-Fachausschuss B6 „Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen“, 
heute GPL FB3_FA308.2 Ladungssicherung. Vorsitzender von folgenden Richtlinienausschüssen:
2700 Blatt 1 „Ausbildung und Ausbildungsinhalte“, 2700 Blatt 4 „Lastverteilungsplan“, 
2700 Blatt 11 „Ladungssicherung von Betonstahl“, 2700 Blatt 19 „Gewickeltes Band aus Stahl, 
Bleche und Formstahl“. Seit mehr als 20 Jahren im Seminarwesen als Seminarleiter tätig.

Dr. Thomas Goedecke, Jahrgang 1957
Seit 1991 Mitarbeiter der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung und Leiter des Fachbereichs 
„Gefahrgutverpackung“ in Berlin. Seit mehr als zehn Jahren Mitglied im VCI-Arbeitskreis Ladungssicherung. 
Mitglied der deutschen Delegation des UN Sub-Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods. 
Mitglied im EDITORIAL BOARD der Zeitschrift „Packaging Technology and Science“, John Wiley & Sons Ltd.,
London, UK. 

Die BKF-Bibliothek
Band 4 (Güterkraftverkehr)

Ladungssicherung
Art.-Nr. 41104

ISBN 978-3-936071-17-7

Kenntnisbereiche entsprechend der Anlage 1 der
Berufskraftfahrer-Qualifi kations-Verordnung (BKrFQV)

DEGENER Verlag GmbH
Postfach 11 01 55
30099 Hannover
www.degener.de

Ladungssicherung
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INKLUSIVE QUIZFRAGEN!

+
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W2
Besonders geeignet 
für die Weiterbildung 
folgender Bereiche

● Ladungssicherung

● Praxisbeispiele

● Gegenüberstellung 
EN 12195-1:2010 
und VDI Richtlinie 
2700 ff

SOFORT LIEFERBAR!

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Friedemann Korflür

Europalette Holz
(800 x 1.200 mm) 

Paletten-
Organisation

Neu-Paletten
für Lagerung und Transport MFH

DIN EN 13698-1

Eigenüberwachung

Fremdüberwachung

Gebrauchsfähige Paletten

Offener Tauschpool

Tauschbar nach 
GS1 Qualitätsklassifizierung

Europaletten entsprechend GS1 Asset Type 99993
Marken im Wettbewerb 

EPAL - UIC - WORLD

Competence Center
Mehrwegtransportverpackungen

(CC MTV) der GS1 Germany
mit Marktteilnehmern aus

Industrie, Logistik und Handel 

Freier Palettentausch durch sichere Qualität 
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Keine Gigaliner auf Luxemburgs Straßen
Die Regierung von Luxemburg hat 
sich erneut gegen eine Zulassung von 
so genannten Gigalinern auf Luxem-
burgs Straßen ausgesprochen. 

Darüber berichtete die Zeitung „Lu-
xemburger Wort“. Das gehe aus der 
Antwort des Infrastrukturministers 
François Bausch auf eine parlamen-
tarische Anfrage hervor. Luxemburg 
wehrt sich seit Jahren gegen die Ein-
führung der Lang-Lkw auf seinen 

Straßen. Die Regierung habe Beden-
ken was die Straßenverkehrssicher-
heit und der Infrastruktur angehe. 
Die Sattelzüge mit Anhänger gefähr-
deten andere Verkehrsteilnehmer – 
vor allem, weil sie auch im Stadtver-
kehr unterwegs seien. Außerdem 
müsse erst eine Analyse der Straßen-
infrastruktur durchgeführt werden. 
Ein Standard-Kreisverkehr würde den 
Anforderungen nicht genügen, sagte 
Bausch.




